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§ 238 [1] Buchführungspflicht
(1) 1Jeder Kaufmann ist verpflichtet, Bücher zu führen und in diesen seine Handelsgeschäfte und die Lage seines 

Vermögens nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung ersichtlich zu machen. 2Die Buchführung muss 
so beschaffen sein, dass sie einem sachverständigen Dritten innerhalb angemessener Zeit einen Überblick über die 
Geschäftsvorfälle und über die Lage des Unternehmens vermitteln kann. 3Die Geschäftsvorfälle müssen sich in ihrer 
Entstehung und Abwicklung verfolgen lassen. 

(2) Der Kaufmann ist verpflichtet, eine mit der Urschrift übereinstimmende Wiedergabe der abgesandten Handelsbriefe 
(Kopie, Abdruck, Abschrift oder sonstige Wiedergabe des Wortlauts auf einem Schrift-, Bild- oder anderen 
Datenträger) zurückzubehalten. 

§ 239 [1] Führung der Handelsbücher
(1) 1Bei der Führung der Handelsbücher und bei den sonst erforderlichen Aufzeichnungen hat sich der Kaufmann einer 

lebenden Sprache zu bedienen. 2Werden Abkürzungen, Ziffern, Buchstaben oder Symbole verwendet, muss im 
Einzelfall deren Bedeutung eindeutig festliegen. 

(2) Die Eintragungen in Büchern und die sonst erforderlichen Aufzeichnungen müssen vollständig, richtig, zeitgerecht 
und geordnet vorgenommen werden. 

(3) 1Eine Eintragung oder eine Aufzeichnung darf nicht in einer Weise verändert werden, dass der ursprüngliche Inhalt 
nicht mehr feststellbar ist. 2Auch solche Veränderungen dürfen nicht vorgenommen werden, deren Beschaffenheit es 
ungewiss lässt, ob sie ursprünglich oder erst später gemacht worden sind. 

(4) 1Die Handelsbücher und die sonst erforderlichen Aufzeichnungen können auch in der geordneten Ablage von 
Belegen bestehen oder auf Datenträgern geführt werden, soweit diese Formen der Buchführung einschließlich des 
dabei angewandten Verfahrens den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entsprechen. 2Bei der Führung der 
Handelsbücher und der sonst erforderlichen Aufzeichnungen auf Datenträgern muss insbesondere sichergestellt 
sein, dass die Daten während der Dauer der Aufbewahrungsfrist verfügbar sind und jederzeit innerhalb 
angemessener Frist lesbar gemacht werden können. 3Absätze 1 bis 3 gelten sinngemäß. 

Kaufmännische Pflichten aus dem HGB
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� Unbestimmter Rechtsbegriff

� Gewohnheitsrecht, Handelsbrauch

� Größtenteils durch §§ 238 ff HGB kodifiziert

� Rechtsquellen auch Fachliteratur, IDW, DRS, IAS

� Konkrete Inhalte werden letztlich durch die Gerichte bestimmt (BGH, BFH)    

Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung
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§ 257 [1] Aufbewahrung von Unterlagen. Aufbewahrungsfristen 

(1) Jeder Kaufmann ist verpflichtet, die folgenden Unterlagen geordnet aufzubewahren: 1.Handelsbücher, 
Inventare, Eröffnungsbilanzen, Jahresabschlüsse, Einzelabschlüsse nach § 325 Abs. 2a, Lageberichte, 
Konzernabschlüsse, Konzernlageberichte sowie die zu ihrem Verständnis erforderlichen 
Arbeitsanweisungen und sonstigen Organisationsunterlagen,2.die empfangenen 
Handelsbriefe,3.Wiedergaben der abgesandten Handelsbriefe,4.Belege für Buchungen in den von ihm 
nach § 238 Abs. 1 zu führenden Büchern (Buchungsbelege).

(2) Handelsbriefe sind nur Schriftstücke, die ein Handelsgeschäft betreffen.
(3) 1Mit Ausnahme der Eröffnungsbilanzen und Abschlüsse können die in Absatz 1 aufgeführten Unterlagen 

auch als Wiedergabe auf einem Bildträger oder auf anderen Datenträgern aufbewahrt werden, wenn dies 
den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entspricht und sichergestellt ist, dass die Wiedergabe 
oder die Daten 1.mit den empfangenen Handelsbriefen und den Buchungsbelegen bildlich und mit den 
anderen Unterlagen inhaltlich übereinstimmen, wenn sie lesbar gemacht werden,2.während der Dauer der 
Aufbewahrungsfrist verfügbar sind und jederzeit innerhalb angemessener Frist lesbar gemacht werden 
können.2Sind Unterlagen auf Grund des § 239 Abs. 4 Satz 1 auf Datenträgern hergestellt worden, können 
statt des Datenträgers die Daten auch ausgedruckt aufbewahrt werden; die ausgedruckten Unterlagen 
können auch nach Satz 1 aufbewahrt werden. 

(4) Die in Absatz 1 Nr. 1 und 4 aufgeführten Unterlagen sind zehn Jahre, die sonstigen in Absatz 1 
aufgeführten Unterlagen sechs Jahre aufzubewahren.

(5) Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem Schluss des Kalenderjahrs, in dem die letzte Eintragung in das 
Handelsbuch gemacht, das Inventar aufgestellt, die Eröffnungsbilanz oder der Jahresabschluss 
festgestellt, der Einzelabschluss nach § 325 Abs. 2a oder der Konzernabschluss aufgestellt, der 
Handelsbrief empfangen oder abgesandt worden oder der Buchungsbeleg entstanden ist. 
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§ 140 Buchführungs- und Aufzeichnungspflichten nach anderen Gesetzen

Wer nach anderen Gesetzen als den Steuergesetzen Bücher und Aufzeichnungen 
zu führen hat, die für die Besteuerung von Bedeutung sind, hat die 
Verpflichtungen, die ihm nach den anderen Gesetzen obliegen, auch für die 
Besteuerung zu erfüllen. 

§ 145 Allgemeine Anforderungen an Buchführung und Aufzeichnungen

(1) 1Die Buchführung muss so beschaffen sein, dass sie einem sachverständigen 
Dritten innerhalb angemessener Zeit einen Überblick über die Geschäftsvorfälle 
und über die Lage des Unternehmens vermitteln kann. 2Die Geschäftsvorfälle 
müssen sich in ihrer Entstehung und Abwicklung verfolgen lassen. 

(2) Aufzeichnungen sind so vorzunehmen, dass der Zweck, den sie für die 
Besteuerung erfüllen sollen, erreicht wird.  

Steuerrechtliche Dokumentationspflichten, §§ 140 ff AO
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§ 146 Ordnungsvorschriften für die Buchführung und für Aufzeichnungen

(1) 1Die Buchungen und die sonst erforderlichen Aufzeichnungen sind vollständig, richtig, 
zeitgerecht und geordnet vorzunehmen. 2Kasseneinnahmen und Kassenausgaben 
sollen täglich festgehalten werden. 

(2) 1Bücher und die sonst erforderlichen Aufzeichnungen sind im Geltungsbereich dieses 
Gesetzes zu führen und aufzubewahren. 2Dies gilt nicht, soweit für Betriebstätten 
außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes nach dortigem Recht eine 
Verpflichtung besteht, Bücher und Aufzeichnungen zu führen, und diese Verpflichtung 
erfüllt wird. 3In diesem Fall sowie bei Organgesellschaften außerhalb des 
Geltungsbereichs dieses Gesetzes müssen die Ergebnisse der dortigen Buchführung in 
die Buchführung des hiesigen Unternehmens übernommen werden, soweit sie für die 
Besteuerung von Bedeutung sind. 4Dabei sind die erforderlichen Anpassungen an die 
steuerrechtlichen Vorschriften im Geltungsbereich dieses Gesetzes vorzunehmen und 
kenntlich zu machen. 

(3) 1Die Buchungen und die sonst erforderlichen Aufzeichnungen sind in einer lebenden 
Sprache vorzunehmen. 2Wird eine andere als die deutsche Sprache verwendet, so 
kann die Finanzbehörde Übersetzungen verlangen. 3Werden Abkürzungen, Ziffern, 
Buchstaben oder Symbole verwendet, muss im Einzelfall deren Bedeutung eindeutig 
festliegen.

Steuerrechtliche Dokumentationspflichten, §§ 140 ff AO
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§ 146 Ordnungsvorschriften für die Buchführung und für Aufzeichnungen

(4) 1Eine Buchung oder eine Aufzeichnung darf nicht in einer Weise verändert werden, 
dass der ursprüngliche Inhalt nicht mehr feststellbar ist. 2Auch solche Veränderungen 
dürfen nicht vorgenommen werden, deren Beschaffenheit es ungewiss lässt, ob sie 
ursprünglich oder erst später gemacht worden sind. 

(5) [1] 1Die Bücher und die sonst erforderlichen Aufzeichnungen können auch in der 
geordneten Ablage von Belegen bestehen oder auf Datenträgern geführt werden, 
soweit diese Formen der Buchführung einschließlich des dabei angewandten 
Verfahrens den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entsprechen; bei 
Aufzeichnungen, die allein nach den Steuergesetzen vorzunehmen sind, bestimmt sich 
die Zulässigkeit des angewendeten Verfahrens nach dem Zweck, den die 
Aufzeichnungen für die Besteuerung erfüllen sollen. 2Bei der Führung der Bücher und 
der sonst erforderlichen Aufzeichnungen auf Datenträgern muss insbesondere 
sichergestellt sein, dass während der Dauer der Aufbewahrungsfrist die Daten jeder 
verfügbar sind und unverzüglich lesbar gemacht werden können. 3Dies gilt auch für die 
Befugnisse der Finanzbehörde nach § 147 Abs. 6. 4Absätze 1 bis 4 gelten sinngemäß. 

(6) Die Ordnungsvorschriften gelten auch dann, wenn der Unternehmer Bücher und 
Aufzeichnungen, die für die Besteuerung von Bedeutung sind, führt, ohne hierzu 
verpflichtet zu sein.     

Steuerrechtliche Dokumentationspflichten, §§ 140 ff AO
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§ 147 [1] [2] Ordnungsvorschriften für die Aufbewahrung von Unterlagen

(1) Die folgenden Unterlagen sind geordnet aufzubewahren: 1.Bücher und Aufzeichnungen, Inventare, 
Jahresabschlüsse, Lageberichte, die Eröffnungsbilanz sowie die zu ihrem Verständnis erforderlichen 
Arbeitsanweisungen und sonstigen Organisationsunterlagen,2.die empfangenen Handels- oder 
Geschäftsbriefe,3.Wiedergaben der abgesandten Handels- oder 
Geschäftsbriefe,4.Buchungsbelege,4a.Unterlagen, die einer mit Mitteln der Datenverarbeitung 
abgegebenen Zollanmeldung nach Artikel 77 Abs. 1 in Verbindung mit Artikel 62 Abs. 2 Zollkodex 
beizufügen sind, sofern die Zollbehörden nach Artikel 77 Abs. 2 Satz 1 Zollkodex auf ihre Vorlage 
verzichtet oder sie nach erfolgter Vorlage zurückgegeben haben.[3] 5.sonstige Unterlagen, soweit sie für 
die Besteuerung von Bedeutung sind.

(2) 1Mit Ausnahme der Jahresabschlüsse, der Eröffnungsbilanz und der Unterlagen nach Absatz 1 Nr. 4a 
können die in Absatz 1 aufgeführten Unterlagen auch als Wiedergabe auf einem Bildträger oder auf 
anderen Datenträgern aufbewahrt werden, wenn dies den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung 
entspricht und sichergestellt ist, dass die Wiedergabe oder die Daten 1.mit den empfangenen Handels-
oder Geschäftsbriefen und den Buchungsbelegen bildlich und mit den anderen Unterlagen inhaltlich 
übereinstimmen, wenn sie lesbar gemacht werden,2.während der Dauer der Aufbewahrungsfrist jederzeit 
verfügbar sind, unverzüglich lesbar gemacht und maschinell ausgewertet werden können.

(3) 1Die in Absatz 1 Nr. 1, 4 und 4a aufgeführten Unterlagen sind zehn Jahre, die sonstigen in Absatz 1 
aufgeführten Unterlagen sechs Jahre aufzubewahren, sofern nicht in anderen Steuergesetzen kürzere 
Aufbewahrungsfristen zugelassen sind. 2Kürzere Aufbewahrungsfristen nach außersteuerlichen 
Gesetzen lassen die in Satz 1 bestimmte Frist unberührt. 3Die Aufbewahrungsfrist läuft jedoch nicht ab, 
soweit und solange die Unterlagen für Steuern von Bedeutung sind, für welche die Festsetzungsfrist noch 
nicht abgelaufen ist; § 169 Abs. 2 Satz 2 gilt nicht. 

Steuerrechtliche Dokumentationspflichten, §§ 140 ff AO
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§ 147 [1] [2] Ordnungsvorschriften für die Aufbewahrung von Unterlagen (Forts.)

(4) Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem Schluss des Kalenderjahrs, in dem die letzte Eintragung in 
das Buch gemacht, das Inventar, die Eröffnungsbilanz, der Jahresabschluss oder der Lagebericht 
aufgestellt, der Handels- oder Geschäftsbrief empfangen oder abgesandt worden oder der 
Buchungsbeleg entstanden ist, ferner die Aufzeichnung vorgenommen worden ist oder die sonstigen 
Unterlagen entstanden sind. 

(5) Wer aufzubewahrende Unterlagen in der Form einer Wiedergabe auf einem Bildträger oder auf 
anderen Datenträgern vorlegt, ist verpflichtet, auf seine Kosten diejenigen Hilfsmittel zur Verfügung 
zu stellen, die erforderlich sind, um die Unterlagen lesbar zu machen; auf Verlangen der 
Finanzbehörde hat er auf seine Kosten die Unterlagen unverzüglich ganz oder teilweise 
auszudrucken oder ohne Hilfsmittel lesbare Reproduktionen beizubringen. 

(6) 1Sind die Unterlagen nach Absatz 1 mit Hilfe eines Datenverarbeitungssystems erstellt worden, hat
die Finanzbehörde im Rahmen einer Außenprüfung das Recht, Einsicht in die gespeicherten Daten 
zu nehmen und das Datenverarbeitungssystem zur Prüfung dieser Unterlagen zu nutzen. 2Sie kann 
im Rahmen einer Außenprüfung auch verlangen, dass die Daten nach ihren Vorgaben maschinell 
ausgewertet oder ihr die gespeicherten Unterlagen und Aufzeichnungen auf einem maschinell 
verwertbaren Datenträger zur Verfügung gestellt werden. 3Die Kosten trägt der Steuerpflichtige.

Steuerrechtliche Dokumentationspflichten, §§ 140 ff AO
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§ 200 Mitwirkungspflichten des Steuerpflichtigen

(1) [1] 1Der Steuerpflichtige hat bei der Feststellung der Sachverhalte, die für die Besteuerung 
erheblich sein können, mitzuwirken. 2Er hat insbesondere Auskünfte zu erteilen, Aufzeichnungen, 
Bücher, Geschäftspapiere und andere Urkunden zur Einsicht und Prüfung vorzulegen, die zum 
Verständnis der Aufzeichnungen erforderlichen Erläuterungen zu geben und die Finanzbehörde bei 
Ausübung ihrer Befugnisse nach § 147 Abs. 6 zu unterstützen. 3Sind der Steuerpflichtige oder die 
von ihm benannten Personen nicht in der Lage, Auskünfte zu erteilen, oder sind die Auskünfte zur 
Klärung des Sachverhalts unzureichend oder versprechen Auskünfte des Steuerpflichtigen keinen 
Erfolg, so kann der Außenprüfer auch andere Betriebsangehörige um Auskunft ersuchen. 4§ 93
Abs. 2 Satz 2 und § 97 Abs. 2 gelten nicht. 

(2) 1Die in Absatz 1 genannten Unterlagen hat der Steuerpflichtige in seinen Geschäftsräumen oder, 
soweit ein zur Durchführung der Außenprüfung geeigneter Geschäftsraum nicht vorhanden ist, in 
seinen Wohnräumen oder an Amtsstelle vorzulegen. 2Ein zur Durchführung der Außenprüfung 
geeigneter Raum oder Arbeitsplatz sowie die erforderlichen Hilfsmittel sind unentgeltlich zur 
Verfügung zu stellen.

(3) 1Die Außenprüfung findet während der üblichen Geschäfts- oder Arbeitszeit statt. 2Die Prüfer sind 
berechtigt, Grundstücke und Betriebsräume zu betreten und zu besichtigen. 3Bei der 
Betriebsbesichtigung soll der Betriebsinhaber oder sein Beauftragter hinzugezogen werden. 

Steuerrechtliche Dokumentationspflichten, § 200 AO: Außenprüfung
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§ 379 Steuergefährdung

(1) [1] 1Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig 1. Belege ausstellt, die in 
tatsächlicher Hinsicht unrichtig sind, 2. Belege gegen Entgelt in den Verkehr bringt oder 3. nach 
Gesetz buchungs- oder aufzeichnungspflichtige Geschäftsvorfälle oder Betriebsvorgänge nicht oder 
in tatsächlicher Hinsicht unrichtig verbucht oder verbuchen lässtund dadurch ermöglicht, Steuern zu 
verkürzen oder nicht gerechtfertigte Steuervorteile zu erlangen. 2 Satz 1 Nr. 1 gilt auch dann, wenn 
Einfuhr- und Ausfuhrabgaben verkürzt werden können, die von einem anderen Mitgliedstaat der 
Europäischen Gemeinschaften verwaltet werden oder die einem Staat zustehen, der für Waren aus 
den Europäischen Gemeinschaften auf Grund eines Assoziations- oder Präferenzabkommens eine 
Vorzugsbehandlung gewährt; § 370 Abs. 7 gilt entsprechend. 3Das Gleiche gilt, wenn sich die Tat 
auf Umsatzsteuern bezieht, die von einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaften 
verwaltet werden. 

(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig 1.der Mitteilungspflicht nach § 138 Abs. 2
nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig nachkommt,2.die Pflicht zur Kontenwahrheit nach § 154
Abs. 1 verletzt. (3) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig einer Auflage nach 
§ 120 Abs. 2 Nr. 4 zuwiderhandelt, die einem Verwaltungsakt für Zwecke der besonderen 
Steueraufsicht (§§ 209 bis 217) beigefügt worden ist. 

(4) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro geahndet werden, wenn 
die Handlung nicht nach § 378 geahndet werden kann. 

Steuerrechtliche Dokumentationspflichten
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§§ 56 ff SGB II:  - Anzeige- und Bescheinigungspflicht bei Arbeitsunfähigkeit
- Auskunftspflicht von Arbeitgebern
- Einkommensbescheinigung
- Meldepflicht ( § 309 f SGB IV)
- Auskunftspflicht Dritter

§ 62 SGB II: Schadenersatz

Wer vorsätzlich oder fahrlässig 1.eine Einkommensbescheinigung nicht, nicht richtig 
oder nicht vollständig ausfüllt,2.eine Auskunft nach § 57 oder § 60 nicht, nicht richtig 
oder nicht vollständig erteilt, ist zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens 
verpflichtet. 

Pflichten aus dem Sozialversicherungsrecht
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§ 319  SGB III  Mitwirkungs- und Duldungspflichten

(1) 1Wer eine Leistung der Arbeitsförderung beantragt, bezogen hat oder bezieht oder wer 
jemanden, bei dem dies der Fall ist oder für den eine Leistung beantragt wurde, beschäftigt 
oder mit Arbeiten beauftragt, hat der Bundesagentur, soweit dies zur Durchführung der 
Aufgaben nach diesem Buch erforderlich ist, Einsicht in Lohn-, Meldeunterlagen, Bücher und 
andere Geschäftsunterlagen und Aufzeichnungen und während der Geschäftszeit Zutritt zu 
seinen Grundstücken und Geschäftsräumen zu gewähren. 2Werden die Unterlagen nach 
Satz 1 bei einem Dritten verwahrt, ist die Bundesagentur zur Durchführung der Aufgaben 
nach diesem Buch berechtigt, auch dessen Grundstücke und Geschäftsräume während der 
Geschäftszeit zu betreten und Einsicht in diese Unterlagen zu nehmen. 

(2) 1In automatisierten Dateien gespeicherte Daten hat der Arbeitgeber auf Verlangen und auf 
Kosten der Agenturen für Arbeit auszusondern und auf maschinenverwertbaren 
Datenträgern oder in Listen zur Verfügung zu stellen. 2Der Arbeitgeber darf 
maschinenverwertbare Datenträger oder Datenlisten, die die erforderlichen Daten enthalten, 
ungesondert zur Verfügung stellen, wenn die Aussonderung mit einem unverhältnismäßigen 
Aufwand verbunden wäre und überwiegende schutzwürdige Interessen des Betroffenen nicht 
entgegenstehen. 3In diesem Fall haben die Agenturen für Arbeit die erforderlichen Daten 
auszusondern. 4Die übrigen Daten dürfen darüber hinaus nicht verarbeitet und genutzt 
werden. 5Sind die zur Verfügung gestellten Datenträger oder Datenlisten zur Durchführung 
der Aufgaben nach diesem Buch nicht mehr erforderlich, sind sie unverzüglich zu vernichten 
oder auf Verlangen des Arbeitgebers zurückzugeben. 

Pflichten aus dem Sozialversicherungsrecht
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§ 28 a ff SGB IV : - Meldung an die Krankenkassen durch Arbeitgeber
- Zahlungspflicht, Vorschuss
- Aufzeichnungspflicht

Pflichten aus dem Sozialversicherungsrecht
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§ 28f [1] Aufzeichnungspflicht, Nachweise der Beitragsabrechnung und der Beitragszahlung

(1) 1Der Arbeitgeber hat für jeden Beschäftigten, getrennt nach Kalenderjahren, Lohnunterlagen im Geltungsbereich 
dieses Gesetzes in deutscher Sprache zu führen und bis zum Ablauf des auf die letzte Prüfung (§ 28p) folgenden 
Kalenderjahres geordnet aufzubewahren. 2Satz 1 gilt nicht hinsichtlich der Beschäftigten in privaten Haushalten. 
3Die landwirtschaftlichen Krankenkassen können wegen der mitarbeitenden Familienangehörigen Ausnahmen 
zulassen. 4Für die Aufbewahrung der Beitragsabrechnungen und der Beitragsnachweise gilt Satz 1. 

(1a) Bei der Ausführung eines Dienst- oder Werkvertrages im Baugewerbe hat der Unternehmer die Lohnunterlagen 
und die Beitragsabrechnung so zu gestalten, dass eine Zuordnung der Arbeitnehmer, des Arbeitsentgelts und des 
darauf entfallenden Gesamtsozialversicherungsbeitrags zu dem jeweiligen Dienst- oder Werkvertrag möglich ist. 

(2) 1Hat ein Arbeitgeber die Aufzeichnungspflicht nicht ordnungsgemäß erfüllt und können dadurch die 
Versicherungs- oder Beitragspflicht oder die Beitragshöhe nicht festgestellt werden, kann der prüfende Träger der 
Rentenversicherung den Beitrag in der Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung und zur Arbeitsförderung von 
der Summe der vom Arbeitgeber gezahlten Arbeitsentgelte geltend machen. 2Satz 1 gilt nicht, soweit ohne 
unverhältnismäßig großen Verwaltungsaufwand festgestellt werden kann, dass Beiträge nicht zu zahlen waren 
oder Arbeitsentgelt einem bestimmten Beschäftigten zugeordnet werden kann. 3Soweit der prüfende Träger der 
Rentenversicherung die Höhe der Arbeitsentgelte nicht oder nicht ohne unverhältnismäßig großen 
Verwaltungsaufwand ermitteln kann, hat er diese zu schätzen. 4Dabei ist für das monatliche Arbeitsentgelt eines 
Beschäftigten das am Beschäftigungsort ortsübliche Arbeitsentgelt mitzuberücksichtigen. 5Der prüfende Träger der 
Rentenversicherung hat einen auf Grund der Sätze 1, 3 und 4 ergangenen Bescheid insoweit zu widerrufen, als 
nachträglich Versicherungs- oder Beitragspflicht oder Versicherungsfreiheit festgestellt und die Höhe des 
Arbeitsentgelts nachgewiesen werden. 6Die von dem Arbeitgeber auf Grund dieses Bescheides geleisteten 
Zahlungen sind insoweit mit der Beitragsforderung zu verrechnen.

Pflichten aus dem Sozialversicherungsrecht
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§ 28f SGB IV  Aufzeichnungspflicht, Nachweise der Beitragsabrechnung und der Beitragszahlung (Forts.)

( (3) 1Der Arbeitgeber hat der Einzugsstelle einen Beitragsnachweis rechtzeitig durch Datenübertragung 
einzureichen; dies gilt nicht hinsichtlich der Beschäftigten in privaten Haushalten bei Verwendung von 
Haushaltsschecks. 2Reicht der Arbeitgeber den Beitragsnachweis nicht rechtzeitig ein, so kann die Einzugsstelle 
das für die Beitragsberechnung maßgebende Arbeitsentgelt schätzen, bis der Nachweis ordnungsgemäß
eingereicht wird. 3Der Beitragsnachweis gilt für die Vollstreckung als Leistungsbescheid der Einzugsstelle und im 
Insolvenzverfahren als Dokument zur Glaubhaftmachung der Forderungen der Einzugsstelle. 4Im 
Beitragsnachweis ist auch die Steuernummer des Arbeitgebers anzugeben, wenn der Beitragsnachweis die 
Pauschsteuer für geringfügig Beschäftigte enthält. 

(4) 1Arbeitgeber, die den Gesamtsozialversicherungsbeitrag an mehrere Orts- oder Innungskrankenkassen zu zahlen 
haben, können bei 1.dem jeweils zuständigen Bundesverband oder 2.einer Orts- oder 
Innungskrankenkasse(beauftragte Stelle) für die jeweilige Kassenart beantragen, dass der beauftragten Stelle der 
jeweilige Beitragsnachweis eingereicht wird. 2Dies gilt auch für Arbeitgeber, die den 
Gesamtsozialversicherungsbeitrag an mehrere Betriebskrankenkassen oder landwirtschaftliche Krankenkassen zu 
zahlen haben, gegenüber dem jeweiligen Bundesverband. 3Gibt die beauftragte Stelle dem Antrag statt, hat sie die 
zuständigen Einzugsstellen zu unterrichten. 4Im Falle des Satzes 1 erhält die beauftragte Stelle auch den 
Gesamtsozialversicherungsbeitrag, den sie arbeitstäglich durch Überweisung unmittelbar an folgende Stellen 
weiterzuleiten hat: 1.die Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung an die zuständigen Einzugsstellen,2.die 
Beiträge zur Rentenversicherung gemäß § 28k,3.die Beiträge zur Arbeitsförderung an die Bundesagentur für 
Arbeit.5Die beauftragte Stelle hat die für die zuständigen Einzugsstellen bestimmten Beitragsnachweise an diese 
weiterzuleiten. 6Die Träger der Pflegeversicherung, der Rentenversicherung und die Bundesagentur für Arbeit 
können den Beitragsnachweis sowie den Eingang, die Verwaltung und die Weiterleitung ihrer Beiträge bei der 
beauftragten Stelle prüfen. 7§ 28q Abs. 2 und 3 sowie § 28r Abs. 1 und 2 gelten entsprechend. 

(
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§ 28f SGB IV Aufzeichnungspflicht, Nachweise der Beitragsabrechnung und der 

Beitragszahlung (Forts.)

(5) 1Abweichend von Absatz 1 Satz 1 sind die am 31. Dezember 1991 im 
Beitrittsgebiet vorhandenen Lohnunterlagen mindestens bis zum 31. Dezember 2011 
vom Arbeitgeber aufzubewahren. 2Die Pflicht zur Aufbewahrung erlischt, wenn der 
Arbeitgeber die Lohnunterlagen dem Betroffenen aushändigt oder die für die 
Rentenversicherung erforderlichen Daten bescheinigt, frühestens jedoch mit Ablauf 
des auf die letzte Prüfung der Träger der Rentenversicherung bei dem Arbeitgeber 

folgenden Kalenderjahres.

§ 111 SGB IV :  Ordnungswidrigkeit bei Verstoß, Bußgeld bis € 50.000
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§ 7 Schadensersatz

1Fügt eine verantwortliche Stelle dem Betroffenen durch eine nach diesem Gesetz 
oder nach anderen Vorschriften über den Datenschutz unzulässige oder 
unrichtige Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung seiner personenbezogenen 
Daten einen Schaden zu, ist sie oder ihr Träger dem Betroffenen zum 
Schadensersatz verpflichtet. 2Die Ersatzpflicht entfällt, soweit die verantwortliche 
Stelle die nach den Umständen des Falles gebotene Sorgfalt beachtet hat. 

§ 9 Technische und organisatorische Maßnahmen

1Öffentliche und nicht-öffentliche Stellen, die selbst oder im Auftrag 
personenbezogene Daten erheben, verarbeiten oder nutzen, haben die 
technischen und organisatorischen Maßnahmen zu treffen, die erforderlich sind, 
um die Ausführung der Vorschriften dieses Gesetzes, insbesondere die in der 
Anlage zu diesem Gesetz genannten Anforderungen, zu gewährleisten. 
2Erforderlich sind Maßnahmen nur, wenn ihr Aufwand in einem angemessenen 
Verhältnis zu dem angestrebten Schutzzweck steht. 
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� Ordnungswidrigkeitenrecht

� Strafrecht

� Zivilrecht
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Ordnungswidrigkeiten

� §§ 9, 30 OWiG

� § 334 HGB : Verstoß gegen Bilanzierungsvorschriften  

� §§ 377 ff AO: Steuerordnungswidrigkeiten 

� § 63 SGB II, § 404 SGB III (Bußgeld bis € 500.000), § 111 SGB IV

� § 43 BDSG (Bußgeld bis € 250.000) 
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Strafrecht

� § 283 b StGB: Verletzung der Buchführungspflicht 
(Insolvenzstraftat)

� § 331 HGB: Unrichtige Darstellung 

� §§ 370 ff AO 

� § 303a StGB Datenveränderung

� § 303b StGB Computersabotage
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Zivilrecht

� § 43 GmbHG

� § 93 AktG
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Steuerrecht - AO

§ 34 Pflichten der gesetzlichen Vertreter und der Vermögensverwalter

(1) 1Die gesetzlichen Vertreter natürlicher und juristischer Personen und die Geschäftsführer von nicht 
rechtsfähigen Personenvereinigungen und Vermögensmassen haben deren steuerliche Pflichten zu 
erfüllen. 2Sie haben insbesondere dafür zu sorgen, dass die Steuern aus den Mitteln entrichtet 
werden, die sie verwalten. 

(2) 1Soweit nicht rechtsfähige Personenvereinigungen ohne Geschäftsführer sind, haben die Mitglieder 
oder Gesellschafter die Pflichten im Sinne des Absatzes 1 zu erfüllen. 2Die Finanzbehörde kann sich 
an jedes Mitglied oder jeden Gesellschafter halten. 3Für nicht rechtsfähige Vermögensmassen 
gelten die Sätze 1 und 2 mit der Maßgabe, dass diejenigen, denen das Vermögen zusteht, die 
steuerlichen Pflichten zu erfüllen haben. 

(3) Steht eine Vermögensverwaltung anderen Personen als den Eigentümern des Vermögens oder 
deren gesetzlichen Vertretern zu, so haben die Vermögensverwalter die in Absatz 1 bezeichneten 
Pflichten, soweit ihre Verwaltung reicht.

§ 69 Haftung der Vertreter

1Die in den §§ 34 und 35 bezeichneten Personen haften, soweit Ansprüche aus dem 
Steuerschuldverhältnis (§ 37) infolge vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Verletzung der ihnen 
auferlegten Pflichten nicht oder nicht rechtzeitig festgesetzt oder erfüllt oder soweit infolgedessen 
Steuervergütungen oder Steuererstattungen ohne rechtlichen Grund gezahlt werden. 2Die Haftung 
umfasst auch die infolge der Pflichtverletzung zu zahlenden Säumniszuschläge.
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§ 43 GmbHG Haftung der Geschäftsführer

(1) Die Geschäftsführer haben in den Angelegenheiten der Gesellschaft die Sorgfalt eines 
ordentlichen Geschäftsmannes anzuwenden. 

(2) Geschäftsführer, welche ihre Obliegenheiten verletzen, haften der Gesellschaft solidarisch 
für den entstandenen Schaden.

(3) 1Insbesondere sind sie zum Ersatze verpflichtet, wenn den Bestimmungen des § 30
zuwider Zahlungen aus dem zur Erhaltung des Stammkapitals erforderlichen Vermögen 
der Gesellschaft gemacht oder den Bestimmungen des § 33 zuwider eigene 
Geschäftsanteile der Gesellschaft erworben worden sind. 2Auf den Ersatzanspruch finden 
die Bestimmungen in § 9b Abs. 1 entsprechende Anwendung. 3Soweit der Ersatz zur 
Befriedigung der Gläubiger der Gesellschaft erforderlich ist, wird die Verpflichtung der 
Geschäftsführer dadurch nicht aufgehoben, daß dieselben in Befolgung eines Beschlusses 
der Gesellschafter gehandelt haben. 

(4) Die Ansprüche auf Grund der vorstehenden Bestimmungen verjähren in fünf Jahren. 
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§ 93 AktG Sorgfaltspflicht und Verantwortlichkeit der Vorstandsmitglieder

(1) 1Die Vorstandsmitglieder haben bei ihrer Geschäftsführung die Sorgfalt eines 
ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters anzuwenden. 2Eine Pflichtverletzung 
liegt nicht vor, wenn das Vorstandsmitglied bei einer unternehmerischen Entscheidung 
vernünftigerweise annehmen durfte, auf der Grundlage angemessener Information zum 
Wohle der Gesellschaft zu handeln. 3Über vertrauliche Angaben und Geheimnisse der 
Gesellschaft, namentlich Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse, die den 
Vorstandsmitgliedern durch ihre Tätigkeit im Vorstand bekanntgeworden sind, haben sie 
Stillschweigen zu bewahren. 4Die Pflicht des Satzes 3 gilt nicht gegenüber einer nach 
§ 342b des Handelsgesetzbuchs anerkannten Prüfstelle im Rahmen einer von dieser 
durchgeführten Prüfung. 

(2) 1Vorstandsmitglieder, die ihre Pflichten verletzen, sind der Gesellschaft zum Ersatz des 
daraus entstehenden Schadens als Gesamtschuldner verpflichtet. 2Ist streitig, ob sie die 
Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters angewandt haben, so trifft 
sie die Beweislast.

[ ... ]
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Verschulden des Geschäftsführers (Fahrlässigkeit genügt)
Schaden des Gesellschaft nach §§ 249 BGB
Beweislast der Gesellschaft: Schaden u. Verhalten
Beweislast des Geschäftsführers: Entlastung
Problem: Ex post Betrachtung durch Gericht
Problem: Kläger häufig Insolvenzverwalter

Haftungsdurchsetzung:



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !
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